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Hautkrebs-Screening 

Selektivverträge für Dermatologen 

Kasse Alter des Patienten Untersuchungen GOP 
Hono-

rar 

AOK BW* 

ab dem 21. Lebensjahr, bis zum 

vollendeten 35. Lebensjahr, alle 

zwei Kalenderjahre 

Hautkrebsscreening 
Auflichtmikroskopie 

99841 
99842 

25,00 € 
  6,00 € 

BARMER 

GEK* 

bis zum vollendeten 35. Lebensjahr, 

alle zwei Kalenderjahre 

Hautkrebsscreening 

ggf. mit 
Auflichtmikroskopie 

99843 33,00 € 

BKK Landesverband 

Süd (BKK LV Süd)*/** 
bis zum vollendeten 35. Lebensjahr, 

alle zwei Kalenderjahre 

Hautkrebsscreening 

Auflichtmikroskopie 

99841 

99842 

27,00 € 

  6,00 € 

Bosch BKK* 
bis zum vollendeten 35. Lebensjahr, 
alle zwei Kalenderjahre 

Hautkrebsscreening 
Auflichtmikroskopie 

99841 
99842 

26,00 € 
  8,00 € 

Hanseatische  

Ersatzkasse HEK* 

ab dem vollendeten 15. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 35. Lebensjahr, 

alle zwei Kalenderjahre 

Hautkrebsscreening 

ggf. mit  

Auflichtmikroskopie 

99843 

 

33,00 € 

 

Sozialversicherung für 

Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau 

(SVLFG)* 

ab dem vollendeten 20. Lebensjahr 

bis zum vollendeten 35. Lebensjahr, 

alle zwei Kalenderjahre 

Hautkrebsscreening 
Auflichtmikroskopie 

99841 
99842 

26,00 € 
  8,00 € 

TK* 

ab dem vollendeten 15. Lebensjahr 

bis zum vollendeten 35. Lebensjahr, 

alle zwei Kalenderjahre 

Hautkrebsscreening ggf. 

mit 

Auflichtmikroskopie 

99843 
 

33,00 € 
 

* Teilnahmeerklärung für Arzt und Versicherte notwendig; Versichertenteilnahmeerklärung verbleibt in der Praxisdokumentation. Ärzte, die am 
SVLFG-Vertrag teilnehmen möchten, müssen einmalig eine Teilnahmeerklärung bei der KVBW einreichen. 

** Eine Ausfertigung der Versichertenteilnahmeerklärung senden Versicherte selbst an ihre BKK. 

 

Die Teilnahmeerklärungen, die Liste der teilnehmenden BKKen, sowie weitere Informationen zu den Haut-

krebsscreening-Verträgen finden Sie auf der Internetseite der KVBW unter:  
www.kvbawue.de/praxis/vertraege-recht/vertraege-von-a-z/hautkrebs-screening 

 

 

 

 



 

 
KVBW Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg     Abrechnungsberatung           Januar 2026 Seite 2 von 2 

 

Screening GOP 01745 ff. (alle Kassen) für Versicherte ab 35 Jahren 

(Genehmigungspflichtige Leistung) 

GOP 
Alter des  

Patienten 
Leistungslegende 

Wer kann  

abrechnen 

Besonder-

heit 

01745 

01745M 

ab 35 Jahre 

alle zwei 
Jahre 

Hautkrebsscreening 

beim Mann 

HA und FA außerhalb 
RLV 

01746 

01746M 

Zuschlag zur Gesundheitsuntersuchung nach 01732 
beim Mann 

nur HA  
neben 01732 

außerhalb 
RLV 

10343 Exzision von im Rahmen des Hautkrebsscreenings auf-

fällig gewordenen Hautveränderungen im Bereich des 
Körperstamms und der Extremitäten 

nur FA innerhalb 
RLV 

10344 Exzision von im Rahmen des Hautkrebsscreenings auf-
fällig gewordenen Hautveränderungen im Bereich des 
Kopfes, Gesichts oder der Hände 

nur FA innerhalb 
RLV 

 

Allgemeine Hinweise zu Selektivverträgen und Hautkrebsscreening: 

 ICD-10-Schlüssel: Z 12.8 

 Die Gebührenordnungspositionen 99841 und 99843 sind im selben Kalenderjahr nicht neben der Gebüh-
renordnungsposition 01745 berechnungsfähig. 

 Die Gebührenordnungspositionen 99841 und 99843 sind nicht neben den Gebührenordnungspositionen 

10343 und 10344 berechnungsfähig. 
 Befunddokumentation erfolgt elektronisch. 

Ansprechpartner:                                                                                                                                    
Abrechnungsberatung: Telefon 0711 7875-3397 oder E-Mail an abrechnungsberatung@kvbawue.de 

 


